16. DEZEMBER 2022 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Einführung einer Obergrenze für die von Elektrizitätserzeugern erzielten Markterlöse


(Belgisches Staatsblatt vom 15. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE
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			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - Vorliegendes Gesetz bezweckt die Teilausführung der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise.


KAPITEL 2 ­ Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


	Art. 3 - Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes wird wie folgt abgeändert:

	1. Nummer 40 wird wie folgt ersetzt:

	"40. "Marktreferenzpreis": Stromnotierung auf dem Day-Ahead-Markt eines in Belgien tätigen NEMO,".

	2. Eine Nr. 40bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"40bis. "NEMO": ein nominierter Strommarktbetreiber in Anwendung der Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission vom 24. Juli 2015 zur Festlegung einer Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement,".



	3. Der Artikel wird durch Nummern 118 und 119 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"118. "LCOE": Stromgestehungskosten ("Levelized Cost of Energy"), das heißt ein garantierter Wert, gegebenenfalls aus einer Formel abgeleitet, so wie im anwendbaren Produktionsfördermechanismus festgelegt, der die Investitions- und Betriebskosten deckt,

	119. "Verordnung (EU) 2022/1854": Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise."


	Art. 4 - In dasselbe Gesetz wird ein Kapitel 5ter mit der Überschrift "Obergrenze für die von Elektrizitätserzeugern erzielten Markterlöse" eingefügt.


	Art. 5 - In Kapitel 5ter, eingefügt durch Artikel 4, wird ein Artikel 22ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 22ter - § 1 - Durch vorliegenden Artikel wird eine Obergrenze für die von Elektrizitätserzeugern erzielten Markterlöse eingeführt, und zwar durch eine Abgabe auf Überschusserlöse, die zwischen dem 1. August 2022 und dem 30. Juni 2023 von den in § 2 erwähnten Schuldnern erzielt werden, zugunsten des Staates.

	§ 2 ­ Die Abgabe schulden:

	1. natürliche oder juristische Personen, die während des in § 1 erwähnten Zeitraums durch eine in Belgien gelegene Stromerzeugungsanlage mit einer installierten Mindestleistung von 1 MW, die eine der in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 aufgeführten Technologien verwendet, Strom in das Übertragungsnetz, ein Netz mit Übertragungsfunktion, ein (geschlossenes) Verteilernetz, ein geschlossenes Industrienetz, ein Eisenbahntraktionsnetz oder eine Direktleitung eingespeist haben,

	2. Betreiber kerntechnischer Anlagen im Sinne von Artikel 2 Nr. 5 des Gesetzes vom 11. April 2003 über den Umlagebeitrag,

	3. beitragende Gesellschaften im Sinne von Artikel 2 Nr. 11 des Gesetzes vom 11. April 2003 über den Umlagebeitrag,

	4. Eigentümer des Kernkraftwerks, erwähnt in Artikel 4/1 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung.

	In Abweichung von Absatz 1 schulden Bürgerenergiegemeinschaften und Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften oder gleichwertige Gemeinschaften im Sinne der regionalen Rechtsvorschriften die Abgabe nicht, sofern die Überschusserlöse direkt an die Verbraucher, die Mitglieder dieser Gemeinschaften sind, übertragen werden.

	§ 3 ­ Die von dem in § 2 erwähnten Schuldner geschuldete Abgabe entspricht hundert Prozent der Überschusserlöse.

	Die Überschusserlöse entsprechen der Plusdifferenz zwischen den Markterlösen und der gemäß § 4 festgelegten Obergrenze für Markterlöse, berechnet für jede Stromverkaufstransaktion in MWh, die in dem in § 1 erwähnten Zeitraum geliefert worden sind, und für jede in Belgien gelegene Stromerzeugungsanlage mit einer installierten Mindestleistung von 1 MW, die eine der in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 aufgeführten Technologien verwendet.

	Überschusserlöse gelten als gleich null, wenn der auf dem Markt verkaufte Strom von einer Stromerzeugungsanlage erzeugt worden ist, auf die ein Produktionsfördermechanismus anwendbar ist, nach dem Markterlöse von einer zuständigen Behörde begrenzt werden.

	§ 4 ­ Die Obergrenze für Markterlöse beträgt 130 EUR pro MWh Strom.

	Ist der verkaufte Strom mit einer Stromerzeugungsanlage erzeugt worden, der eine Produktionsförderung gewährt wird, die sich entsprechend der Entwicklung des Marktpreises für Strom ändert, so beträgt die Obergrenze in Abweichung von Absatz 1 130 EUR pro MWh Strom oder den Wert der LCOE plus 50 EUR pro MWh Strom, wenn dieses Ergebnis 130 EUR/MWh übersteigt, ohne jedoch 180 EUR pro MWh Strom überschreiten zu dürfen.

	Für Anlagen, die Strom aus festen oder gasförmigen Biomasse-Brennstoffen erzeugen, beträgt die Obergrenze für Markterlöse in Abweichung von Absatz 1 180 EUR pro MWh Strom.

	Für Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle beträgt die Obergrenze für Markterlöse 180 EUR pro MWh Strom.

	§ 5 ­ Markterlöse sind die realisierten Erträge, die der in § 2 erwähnte Schuldner für jede Transaktion in dem in § 1 erwähnten Zeitraum für den Verkauf und die Lieferung von Strom erhält, unabhängig von der Vertragsform, in der dieser Austausch stattfindet, einschließlich Strombezugsverträgen und anderer Absicherungen gegen Schwankungen auf dem Stromgroßhandelsmarkt und unter Ausschluss jeglicher von einer öffentlichen Behörde gewährter Unterstützungen oder Zuschüsse.

	Für die Bestimmung der in Absatz 1 erwähnten Markterlöse gelten folgende Vermutungen:

	1. Für die im Gesetz vom 11. April 2003 über den Umlagebeitrag erwähnten Kernkraftwerke werden die Markterlöse pro Anlage berechnet gemäß Abschnitt 3 der Anlage zum Gesetz vom 11. April 2003 über den Umlagebeitrag, so wie es abgeändert worden ist durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 zur Abänderung des Gesetzes vom 11. April 2003 über die Rückstellungen für den Abbau von Kernkraftwerken und die Verwaltung des in diesen Kraftwerken bestrahlten Spaltmaterials und des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, wobei:

	a) davon ausgegangen wird, dass die Menge auf Termin verkaufter Elektrizität an jedem Tag, an dem eine tägliche Notierung eines "baseload calendar product" von der im vorerwähnten Abschnitt 3 erwähnten Energiebörse veröffentlicht worden ist, gehandelt worden ist,

	b) davon ausgegangen wird, dass die Menge auf dem Day-Ahead-Markt verkaufter Elektrizität für jeden Lieferzeitraum von einer Stunde für die betreffende Stundenmenge gehandelt worden ist.

	2. Für das in Artikel 4/1 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung erwähnte Kernkraftwerk werden die Markterlöse gemäß Artikel 4/1 § 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung berechnet, wobei:

	a) davon ausgegangen wird, dass die Menge auf Termin verkaufter Elektrizität am ersten Werktag jedes Monats, an dem im Rahmen der Anwendung des vorerwähnten Artikels 4/1 eine tägliche Notierung eines "baseload calendar product" von der Energiebörse veröffentlicht worden ist, gehandelt worden ist,

	b) davon ausgegangen wird, dass die Menge auf dem Day-Ahead-Markt verkaufter Elektrizität für jeden Lieferzeitraum von einer Stunde für die betreffende Stundenmenge gehandelt worden ist.

	3. Für Stromerzeugungsanlagen, die nicht in den Nummern 1 und 2 erwähnt sind und deren Erzeugung Gegenstand eines Strombezugsvertrags ist, werden die Markterlöse gemäß den Bedingungen dieses Vertrags berechnet, sofern die Handelsbedingungen des Vertrags angemessenen Marktbedingungen entsprechen, wobei:

	a) davon ausgegangen wird, dass die Menge auf Termin verkaufter Elektrizität an jedem Tag, der im vorerwähnten Vertrag für die Festlegung des Preises berücksichtigt worden ist, gehandelt worden ist,

	b) davon ausgegangen wird, dass die Menge auf dem Day-Ahead-Markt verkaufter Elektrizität für jeden Lieferzeitraum von einer Stunde für die betreffende Stundenmenge gehandelt worden ist.

	4. Für Stromerzeugungsanlagen, die nicht in den Nummern 1, 2 und 3 erwähnt sind und auf die kein Produktionsfördermechanismus anwendbar ist oder auf die ein Produktionsfördermechanismus anwendbar ist, dessen Betrag nicht von der Entwicklung des Strompreises abhängt, oder auf die ein Produktionsfördermechanismus anwendbar ist, dessen Betrag von der Entwicklung des Strompreises über einen Zeitraum von drei Jahren abhängt, werden die Markterlöse auf folgender Grundlage berechnet:

	a) Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Jahreserzeugung, die für den Verkauf im Jahr‑1 erwartet wird, auf Termin verkauft ist auf der Grundlage eines "baseload calendar product" gemäß der Strategie zum Verkauf eines Drittels im Jahr‑3 (CAL+3), eines Drittels im Jahr‑2 (CAL+2) und eines Drittels im Jahr‑1 (CAL+1) zu den Preisen, die von einer in Belgien tätigen Energiebörse veröffentlicht werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese durchschnittliche Jahreserzeugung, die für den Verkauf im Jahr‑1 erwartet wird, der Jahreserzeugung im Jahr 2019 für Stromerzeugungsanlagen entspricht, die die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a), b), d) e) und f) der Verordnung (EU) 2022/1854 aufgeführten Technologien verwenden. Wenn die Stromerzeugungsanlage im Jahr 2019 nicht in Betrieb war, wird diese erwartete Erzeugung im Jahr‑1 vom Schuldner mitgeteilt. Für andere Stromerzeugungsanlagen wird davon ausgegangen, dass diese erwartete durchschnittliche Jahreserzeugung für den Verkauf im Jahr‑1 fünfundachtzig Prozent der maximalen Leistung der Stromerzeugungsanlage entspricht.

	b) Es wird davon ausgegangen, dass die Plusdifferenz zwischen der pro Viertelstunde erzeugten und verkauften Elektrizitätsmenge und der in Buchstabe a) erwähnten Elektrizitätsmenge zum Marktreferenzpreis pro Stunde verkauft wird.

	c) Es wird davon ausgegangen, dass die Menge auf Termin verkaufter Elektrizität an jedem Tag, an dem eine tägliche Notierung eines "baseload calendar product" von einer in Belgien tätigen Energiebörse veröffentlicht worden ist, gehandelt worden ist.

	d) Es wird davon ausgegangen, dass die Menge auf dem Day-Ahead-Markt verkaufter Elektrizität für jeden Lieferzeitraum von einer Stunde gehandelt worden ist.

	5. Für Stromerzeugungsanlagen, die nicht in den Nummern 1, 2, 3 und 4 erwähnt sind, werden die Markterlöse auf folgender Grundlage berechnet:

	a) Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Jahreserzeugung, die für den Verkauf im Jahr‑1 erwartet wird, auf Termin verkauft ist auf der Grundlage eines "baseload calendar product" im Jahr‑1 (CAL+1) zu den Preisen, die von einer in Belgien tätigen Energiebörse veröffentlicht werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese durchschnittliche Jahreserzeugung, die für den Verkauf im Jahr‑1 erwartet wird, der Jahreserzeugung im Jahr 2019 für Stromerzeugungsanlagen entspricht, die die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a), b), d) e) und f) der Verordnung (EU) 2022/1854 aufgeführten Technologien verwenden. Wenn die Stromerzeugungsanlage im Jahr 2019 nicht in Betrieb war, wird diese erwartete Erzeugung im Jahr‑1 vom Schuldner mitgeteilt. Für andere Stromerzeugungsanlagen wird davon ausgegangen, dass diese erwartete durchschnittliche Jahreserzeugung für den Verkauf im Jahr‑1 fünfundachtzig Prozent der maximalen Leistung der Stromerzeugungsanlage entspricht.

	b) Es wird davon ausgegangen, dass die Plusdifferenz zwischen der pro Viertelstunde erzeugten und verkauften Elektrizitätsmenge und der in Buchstabe a) erwähnten Elektrizitätsmenge zum Marktreferenzpreis pro Stunde verkauft wird.

	c) Es wird davon ausgegangen, dass die Menge auf Termin verkaufter Elektrizität an jedem Tag, an dem eine tägliche Notierung eines "baseload calendar product" von einer in Belgien tätigen Energiebörse veröffentlicht worden ist, über einen Zeitraum von einem Jahr oder, wenn ein Produktionsfördermechanismus auf der Entwicklung des Strompreises über einen Zeitraum von sechs Monaten beruht, über einen Zeitraum von sechs Monaten gehandelt worden ist.

	d) Es wird davon ausgegangen, dass die Menge auf dem Day-Ahead-Markt verkaufter Elektrizität für jeden Lieferzeitraum von einer Stunde gehandelt worden ist.

	6. Für die in den Nummern 3, 4 und 5 erwähnten Stromerzeugungsanlagen kann der in § 2 erwähnte Schuldner nachweisen, dass die Markterlöse von denen abweichen, die in den Nummern 3, 4 und 5 festgelegt sind, sofern der Schuldner diesen Nachweis für seinen gesamten Erzeugungspark erbringt, wobei:

	a) davon ausgegangen wird, dass An- und Verkäufe von Elektrizität innerhalb eines vertikal integrierten Unternehmens oder zwischen Unternehmen, von denen eines direkt oder indirekt von dem anderen kontrolliert wird oder in dessen Teileigentum steht, für die Anwendung des vorliegenden Artikels auf der Grundlage eines Preises abgeschlossen worden sind, der mit dem Marktpreis am Tag der Transaktion für den von der Transaktion betroffenen Lieferzeitraum übereinstimmt, wie er von einer in Belgien tätigen Energiebörse veröffentlicht worden ist,

	b) davon ausgegangen wird, dass jede Elektrizitätsmenge, die erzeugt und verkauft, aber nicht auf Termin verkauft wird, zum Marktreferenzpreis verkauft wird,

	c) davon ausgegangen wird, dass jeder Verkauf von Elektrizität auf Termin eine Transaktion darstellt, die durch das Datum der Transaktion, den Preis und die Menge definiert ist,

	d) davon ausgegangen wird, dass die Menge auf dem Day-Ahead-Markt verkaufter Elektrizität für jeden Lieferzeitraum von einer Stunde gehandelt worden ist.

	Außer für die in Nr. 3 erwähnte Vermutung werden die Überschusserlöse um die Kosten für den Kauf von Elektrizitätsmengen zur Lieferung von Elektrizitätsmengen, die während des in § 1 erwähnten Zeitraums verkauft und nicht erzeugt worden sind, verringert, wenn die tatsächliche Erzeugung geringer ist als die auf Termin verkaufte Erzeugung, und zwar in Höhe der Plusdifferenz zwischen dem Marktreferenzpreis und der in § 4 erwähnten Obergrenze für Markterlöse. Diese Verringerung darf nicht zu negativen Überschusserlösen führen und die betreffenden Kosten dürfen weder aus einem früheren Zeitraum noch in einen späteren Zeitraum oder zwischen Stromerzeugungsanlagen übertragen werden.

	§ 6 ­ Für die für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis einschließlich 31. Dezember 2022 geschuldete Abgabe reichen die in § 2 erwähnten Schuldner spätestens am 30. April 2023 eine Erklärung bei der Kommission ein.

	Für die für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis einschließlich 30. Juni 2023 geschuldete Abgabe reichen die in § 2 erwähnten Schuldner spätestens am 7. September 2023 eine Erklärung bei der Kommission ein.

	Die Erklärung enthält mindestens folgende Angaben:

	1. vollständige Identifizierung des Schuldners,

	2. vollständige Identifizierung jeder seiner Stromerzeugungsanlagen, einschließlich des beziehungsweise der EAN-Code(s), Gesamtmenge der im betreffenden Zeitraum eingespeisten Elektrizität je Stromerzeugungsanlage und maximale installierte Leistung jeder Stromerzeugungsanlage, bestätigt von dem beziehungsweise den betreffenden Netzbetreiber(n),

	3. wenn die in Nr. 2 erwähnte Gesamtmenge Elektrizität je Stromerzeugungsanlage auf verschiedene Schuldner aufgeteilt wird, die Aufteilung der betreffenden Elektrizitätsmenge auf die betroffenen Schuldner und jedes Dokument, das die Zustimmung der betroffenen Schuldner zu dieser Aufteilung belegt,

	4. Profil der pro Viertelstunde erzeugten und verkauften Elektrizität jeder Stromerzeugungsanlage, bestätigt von dem beziehungsweise den betreffenden Netzbetreiber(n),

	5. gegebenenfalls Angabe der in Belgien tätigen Energiebörse, die benutzt wird,

	6. gegebenenfalls den in § 5 Absatz 2 Nr. 6 erwähnten Nachweis mit allen Belegen und einer Begründung der gewählten Verkaufsstrategie,

	7. in Abweichung von den Nummern 3 bis 6 für die in § 2 Absatz 2 erwähnten juristischen Personen den Nachweis, dass die Überschusserlöse direkt an die Verbraucher übertragen werden. In Ermangelung dessen übermitteln diese juristischen Personen die in den Nummern 3 bis 6 erwähnten Angaben.

	Die Kommission legt das Muster der Erklärung und das Format der zu übermittelnden Dokumente fest, und zwar:

	1. spätestens am 28. Februar 2023 für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis einschließlich 31. Dezember 2022,

	2. spätestens am 7. Juli 2023 für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis einschließlich 30. Juni 2023.

	§ 7 ­ Für jeden in § 2 erwähnten Schuldner schlägt die Kommission die gemäß vorliegendem Kapitel geschuldete Abgabe vor, und zwar:

	1. spätestens am 30. September 2023 für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis einschließlich 31. Dezember 2022,

	2. spätestens am 31. Dezember 2023 für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis einschließlich 30. Juni 2023.

	Die Kommission kann auf der Grundlage der Überschusserlöse, die sie aufgrund der ihr vorliegenden Angaben vermuten kann, eine Abgabe von Amts wegen vorschlagen, wenn der in § 2 erwähnte Schuldner es versäumt hat, entweder die Erklärung innerhalb der in § 6 vorgesehenen Frist abzugeben oder alle für die Bestimmung seiner Überschusserlöse erforderlichen Angaben zu vermerken.

	Bei dieser Abgabe von Amts wegen wird berücksichtigt, dass die Gesamtmenge der eingespeisten Elektrizität entsprechend den Angaben, die der betreffende Netzbetreiber erhalten hat, zum Marktreferenzpreis verkauft worden ist.

	§ 8 ­ Jeder Vorschlag wird von der Kommission an den Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft geschickt.

	§ 9 ­ Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König Maßnahmen treffen, die zur Ausführung der Pflichtbestimmungen erforderlich sind, die aus Änderungen der Verordnung (EU) 2022/1854, einschließlich der in Artikel 20 der Verordnung (EU) 2022/1854 erwähnten Verlängerung der Geltungsdauer, hervorgehen. Gegebenenfalls passt der König die Modalitäten für die Erklärung und für die Festlegung der Abgabe an. Werden diese Erlasse nicht binnen zwölf Monaten ab ihrem Inkrafttretungsdatum durch Gesetz bestätigt, wird davon ausgegangen, dass sie nie wirksam geworden sind."


	Art. 6 - In Kapitel 5ter, eingefügt durch Artikel 4, wird ein Artikel 22quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 22quater - § 1 - Die Kommission ist mit der Kontrolle der in Artikel 22ter § 6 erwähnten Erklärung und mit der Formulierung eines Vorschlags für die Festlegung des Betrags der gemäß vorliegendem Kapitel geschuldeten Abgabe für jeden in Artikel 22ter § 2 erwähnten Schuldner beauftragt.

	Die Kommission verfügt im Rahmen ihres in Absatz 1 erwähnten Auftrags über die ihr durch vorliegendes Gesetz erteilten Befugnisse. Die Kommission kann ebenfalls von den betroffenen Netzbetreibern und jeder zuständigen Behörde die Übermittlung von Informationen verlangen, die für die Kontrolle der in Artikel 22ter § 6 erwähnten Erklärung erforderlich sind.

	In dem gemäß Artikel 25 § 5 gebilligten Jahreshaushaltsplan der Kommission werden die ihr durch vorliegendes Kapitel zugewiesenen Aufträge spezifisch berücksichtigt.

	§ 2 ­ Binnen fünfzehn Werktagen nach Erhalt des Vorschlags gemäß Artikel 22ter § 8 legt der Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft den Betrag der gemäß vorliegendem Kapitel geschuldeten Abgabe gegebenenfalls vorläufig fest und notifiziert er dem betreffenden Schuldner einen Zahlungsbescheid. Im Zahlungsbescheid sind die Grundlage für die Abgabe, der zu zahlende Betrag, die Berechnungsmethode, der Fälligkeitstermin für die Zahlung, die einzuhaltenden Formalitäten und die Rechtsmittel vermerkt. Die Notifizierung des Zahlungsbescheids ist ab dem dritten Werktag nach dem Datum ihrer Versendung wirksam.

	Bei Nichtzahlung binnen der in Absatz 2 festgelegten Frist wird auf die geschuldeten Beträge für die gesamte Dauer des Verzugs von Rechts wegen ein Verzugszins, der dem gesetzlichen Zinssatz entspricht, geschuldet; die geschuldeten Beträge werden von der mit der Einnahme und Beitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen beauftragten Verwaltung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen gemäß Artikel 3 des Domanialgesetzes vom 22. Dezember 1949 beigetrieben.

	Der aufgrund von Absatz 3 geschuldete Verzugszins wird pro Kalendermonat auf den noch geschuldeten Betrag der Abgabe, der auf das nächste kleinere Vielfache von 10 EUR abgerundet wird, berechnet. Ein angebrochener Monat gilt als ganzer Monat. Der Zins eines Monats wird nur eingefordert, wenn er mindestens 5 EUR beträgt.

	Die Beitreibung der Abgabe verjährt in fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die Abgabe geschuldet worden ist.

	§ 3 ­ Wird ein höherer Betrag als die geschuldete Abgabe gezahlt, wird der zu viel gezahlte Betrag erstattet.

	Jeder Erstattungsantrag muss spätestens binnen sechs Monaten ab dem Datum des Wirksamwerdens der in § 2 Absatz 1 erwähnten Notifizierung beim Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft eingehen.

	Im Falle einer Erstattung wird der Aufschubzins auf die zu erstattende Abgabe ab dem ersten Tag des vierten Monats nach dem Monat der Einreichung des Erstattungsantrags beim Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft geschuldet.

	Im Falle eines unvollständigen Antrags teilt der Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft in Absprache mit der Kommission dem Antragsteller binnen zwei Monaten nach Einreichung des Antrags mit, welche Angaben und Unterlagen fehlen. Der Antrag gilt an dem Tag, an dem der Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft alle fehlenden Angaben und Unterlagen erhält, als vollständig.

	Der in Absatz 3 erwähnte Aufschubzins wird monatlich auf den gesamten geschuldeten Betrag, der auf den nächsten unteren Zehner in Euro abgerundet wird, berechnet. Ein angebrochener Monat gilt als ganzer Monat. Der Zins eines Monats wird nur geschuldet, wenn er mindestens 5 EUR beträgt.

	§ 4 ­ Die in Artikel 22ter § 2 erwähnten Schuldner dürfen die Abgabe weder direkt noch indirekt in irgendeiner Weise anderen Unternehmen oder Endkunden in Rechnung stellen oder auf sie abwälzen.

	§ 5 ­ Für die Schuldner, die in Artikel 22ter § 2 und in Artikel 4/1 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung erwähnt sind, stellt die in Artikel 22ter erwähnte Abgabe tatsächliche Kosten im Sinne von Artikel 4/1 § 2 Absatz 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung dar.

	Für die Schuldner, die in Artikel 22ter § 2 und in Artikel 14 des Gesetzes vom 11. April 2003 über den Umlagebeitrag erwähnt sind, wird der Betrag der in Artikel 22ter erwähnten Abgabe um einen Betrag verringert, der der Differenz entspricht zwischen dem Betrag des nach Anwendung des Degressionsmechanismus für das betreffende Jahr geschuldeten Umlagebeitrags, wie vom König gemäß Artikel 14 § 8 Absatz 16 des Gesetzes vom 11. April 2003 über den Umlagebeitrag festgelegt, und dem Betrag, den dieser Umlagebeitrag nach Anwendung des Degressionsmechanismus dargestellt hätte, wenn der Betrag der Abgabe vor Anwendung der in vorliegendem Absatz erwähnten Verringerung bei der Berechnung der Einkünfte abgezogen worden wäre, die für die Bestimmung dieses Umlagebeitrags zu berücksichtigen sind. Der Betrag der in Artikel 22ter erwähnten Abgabe, der sich aus dieser Verringerung ergibt, darf jedoch nicht negativ sein.

	In Abweichung von Artikel 22ter § 7 Absatz 1 schlägt die Kommission für die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten betroffenen Schuldner die gemäß Artikel 22ter für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis einschließlich 31. Dezember 2022 geschuldete Abgabe spätestens zu dem Zeitpunkt vor, zu dem sie über die in Absatz 1 erwähnte jährliche Gebühr oder den in Absatz 2 erwähnten Umlagebeitrag für das Jahr 2022 in Kenntnis gesetzt wird.

	In Abweichung von Artikel 22ter § 7 Absatz 1 schlägt die Kommission für die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten betroffenen Schuldner die gemäß Artikel 22ter für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis einschließlich 30. Juni 2023 geschuldete Abgabe spätestens am 28. Februar 2024 vorläufig vor. Die Kommission schlägt die für den betreffenden Zeitraum geschuldete Abgabe spätestens zu dem Zeitpunkt endgültig vor, zu dem sie über die in Absatz 1 erwähnte jährliche Gebühr oder den in Absatz 2 erwähnten Umlagebeitrag für das Jahr 2023 in Kenntnis gesetzt wird.

	§ 6 ­ Die Erlöse aus der in vorliegendem Kapitel erwähnten Abgabe werden gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2022/1854 verwendet.

	§ 7 ­ Die in Artikel 22ter erwähnte Abgabe gilt als steuerlich abzugsfähige Ausgabe im Sinne von Artikel 49 des Einkommensteuergesetzbuches.

	§ 8 ­ Die in Artikel 22ter erwähnte Abgabe gilt nicht als Abgabe im Sinne von Artikel 4/1 § 4 oder 4/2 § 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung."


	Art. 7 - Artikel 23 § 2 Absatz 2 desselben Gesetzes wird durch eine Nr. 52 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"52. im Rahmen der in den Artikeln 22ter und 22quater erwähnten Obergrenze für die von Elektrizitätserzeugern erzielten Markterlöse die Erklärungen der Schuldner kontrollieren, die Überschusserlöse jedes Schuldners berechnen und die Festlegung der von jedem Schuldner geschuldeten Abgabe vorschlagen."


	Art. 8 - In Artikel 26 § 1ter desselben Gesetzes werden die Wörter "und von Artikel 7undecies § 13 und gegebenenfalls Artikel 7duodecies des vorliegenden Gesetzes" durch die Wörter "und von Artikel 7undecies § 13, gegebenenfalls Artikel 7duodecies, Artikel 22ter und Artikel 22quater des vorliegenden Gesetzes" ersetzt.


	Art. 9 - Artikel 30bis § 3 Absatz 2 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "gegebenenfalls Artikel 7duodecies, Artikel 23" werden jeweils durch die Wörter "gegebenenfalls Artikel 7duodecies, Artikel 22ter, Artikel 22quater, Artikel 23" ersetzt.

	2. Die Wörter "und 29" werden jeweils durch die Wörter ", 29 und 52" ersetzt.


	Art. 10 - Artikel 31 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "und 49" durch die Wörter ", 49 und 52" ersetzt.

	2. In Absatz 2 werden die Wörter "und 49" durch die Wörter ", 49 und 52" ersetzt.

3. In Absatz 3 werden die Wörter "und 49" durch die Wörter ", 49 und 52" ersetzt.




KAPITEL 3 ­ Schlussbestimmung


	Art. 11 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 16. Dezember 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

